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1. Einführung 

Die Raiffeisen Warendorf eG betreibt seit Jahrzehnten dezentrale Standorte im Kreis Warendorf. 
Für den bereits langjährig an der Bahntrasse Beckum - Münster in Enniger bestehenden Standort 
der Raiffeisen Warendorf eG liegen konkrete Erweiterungsabsichten vor. Diese weichen aufgrund 
veränderter Rahmenbedingungen von der damaligen Planung ab und lassen sich auf Grundlage 
des seit 2014 rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans (vB-Plans) „Am Bahnhof“ der 
Stadt Ennigerloh nicht umsetzen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingung und Anforderun-
gen in der Agrarbranche ist zur langfristigen Standortsicherung und Weiterentwicklung des beste-
henden Standorts der Raiffeisen Warendorf eG eine Änderung des vB-Plans „Am Bahnhof“ erfor-
derlich. Um möglichst flexibel auf die Anforderungen des sich schnell ändernden Marktes in der 
Agrarbranche reagieren zu können ist seitens der Raiffeisen Warendorf eG daher ein Antrag auf 
Änderung des vB-Plans „Am Bahnhof“ gestellt worden. Die Stadt Ennigerloh hat entsprechend auf 
Antrag der der Raiffeisen Warendorf eG die Aufstellung des vB-Plans „Am Bahnhof“, 1. Änderung 
eingeleitet. 
 
Zum Nachweis der Verträglichkeit mit dem Umfeld ist die Vorhabenplanung differenziert ausge-
arbeitet und an die heutigen Anforderungen und Zielvorstellungen angepasst worden. Zur Umset-
zung der geänderten Vorhabenplanung soll aufgrund des Umfangs sowie zur grundsätzlichen Klar-
stellung und allseitigen Planungssicherheit für den Standort in Enniger der vB-Plan „Am Bahnhof“, 
1. Änderung aufgestellt werden. Im Zuge des Planverfahrens werden die einzelnen Planungsas-
pekte wie z. B. mögliche Beeinträchtigung durch Schallimmissionen, Landschaftsbild etc. weiter 
geprüft und in der Planung ausgewertet. 
 
Es wurde entschieden den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Bahnhof“, 1. Änderung in 
einem Regelverfahren gemäß §§ 2 ff. BauGB aufzustellen. Hiermit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass eine Beeinträchtigung der in § 1(6) Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter durch die 
Planung nicht in Gänze ausgeschlossen werden kann (insbesondere umweltbezogene Auswirkun-
gen auf den Menschen in Bezug auf den Immissions- / Schallschutz).  

2. Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des vB-Plans „Am Bahnhof“, 1. Änderung liegt im Süden des Ortsteils Enniger, 
nordöstlich der Bahntrasse Beckum - Münster. Westlich des Plangebiets verläuft die Vorhelmer 
Straße (Kreisstraße K 1), südlich die Enniger Straße (K 6). Das Plangebiet umfasst den bereits seit 
Jahrzehnten bestehenden Standort Enniger der Raiffeisen Warendorf eG. Das Plangebiet des vB-
Plans „Am Bahnhof“, 1. Änderung mit einer Gesamtgröße von ca. 2,43 Hektar wird wie folgt 
begrenzt, die genaue Lage und Abgrenzung ergeben sich aus der Plankarte:  

▪ im Norden durch Ackerflächen,  

▪ im Osten durch landwirtschaftliche Flächen und im Südosten durch die Straße Am Bahnhof, 

▪ im Süden durch Gleisanlagen, 

▪ im Westen durch östliche Grenze der privaten Grundstücke am Bahnhof 2 und der Vorhelmer 
Straße 61 und die Straße Am Bahnhof (Gemarkung Enniger, Flur 15, Flurstück 72 sowie Flur 14, 
Flurstücke 17, 88 und 129)  

Im Vergleich zum ursprünglichen vB-Plan „Am Bahnhof“ wurde der Geltungsbereich des 
vorliegenden vB-Plans geringfügig im südöstlichen Planbereich erweitert, um das Betriebsgelände 
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der Raiffeisen Warendorf eG in seiner heutigen Ausprägung vollständig zu umfassen und die 
Zusammengehörigkeit dieser Fläche zum Betriebsgelände zu verdeutlichen. An dieser Stelle 
stehen genehmigte Behälter für Diesel und Flüssigdünger. Mit der Aufstellung des vorliegenden 
vB-Plans sind hier keine baulichen Veränderungen vorgesehen.  

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Bahnhof“ (Ursprungsplan) 

Das Plangebiet liegt i. W. im räumlichen Geltungsbereich des seit 2014 rechtskräftigen vB-Plans 
„Am Bahnhof“ der Stadt Ennigerloh. Der Erweiterungsbereich im südöstlichen Plangebiet liegt 
derzeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.  
 
Nach dem bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ sind in dem hier festgesetzten Gebiet für eine 
Agrarhandelsgenossenschaft folgende Nutzungen zulässig:  

▪ Im Baufeld 1: Ein Büro und Verwaltungsgebäude sowie Sozialräume,  

▪ Im Baufeld 2: Lagergebäude, Sozialräume und eine Verkaufsstätte des zulässigen Betriebs im 
Gebiet für eine Agrarhandelsgenossenschaft als „Haus- und Gartenmarkt“ mit einer Verkaufs-
fläche von höchstens 220 m² gemäß Baugenehmigung vom 12.01.1998 (AZ 63-P-10750/97-4-
G) auf Grundlage des Bauantrags mit Betriebsbeschreibung vom 29.07.1997. 

▪ Im Baufeld 3: Ein Mischfutterwerk, Siloanlagen, Anlagen zur Verladung 

▪ Im Baufeld 4: Siloanlagen, Reinigungsanlagen, Trocknungsanlagen, Anlagen zur Annahme 

▪ Im Baufeld 5: Lagergebäude 

▪ Im gesamten Gebiet sind daneben gebietsbezogene technische Gebäudeteile und Anlagen 
sowie Tätigkeiten im Außenraum zulässig.  

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8 und die zulässige Baumassenzahl 7,0. Zudem 
wird die maximal zulässige Gesamthöhe (GHmax.) der baulichen Anlagen innerhalb der jeweiligen 
Baufelder zugeschnitten auf das damalige Vorhaben über einen festgelegten Bezugspunkt im Ge-
lände festgesetzt (GHmax. im Baufeld 1: 12 m, im Baufeld 2: 10 m, im Baufeld 3: 26 m bzw. 31 m, 
im Baufeld 4: 31 m, im Baufeld 5: 14 m). Im Plangebiet ist die offene Bauweise einzuhalten. Inner-
halb des Baufelds 2 (Lagerhalle) wird zudem eine abweichende Bauweise festgesetzt, nach der 
auch Gebäude mit mehr als 50 m Länge zulässig sind. Die überbaubaren Grundstücksflächen wer-
den mit Hilfe von Baugrenzen bestimmt. Außerdem werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt, die im Rahmen einer textlichen Festsetzung genauer definiert werden 
(die Flächen sind mit standortgerechten heimischen Gehölzen geschlossen zu begrünen etc.).  

 
Städtebauliche Ziele und Planinhalte ergeben sich aus dem Original-Bebauungsplan mit Begrün-
dung. Hierauf wird ausdrücklich Bezug genommen. 

3.2 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Das Plangebiet nordöstlich der Bahntrasse Beckum - Münster wird bereits seit Jahrzehnten für 
den Agrarhandel und die Lagerung von Getreide genutzt. Den Kern der bisherigen Anlage stellen 
ein Mischfutterwerk mit einigen Siloanlagen sowie eine südlich gelegene Lagerhalle direkt an der 
Bahntrasse dar. 
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Mischfutterwerk und Silos im zentralen Bereich weisen Bauhöhen von rd. 20 m auf. Das Lagerge-
bäude im südlichen Planbereich besitzt ein flach geneigtes Satteldach. Im Westen des Gebäudes 
ist ein kleiner Raiffeisenmarkt „Haus- und Gartenmarkt“ mit rd. 220 m² Verkaufsfläche integriert. 
Es handelt sich um eine betriebs- und standortbezogene untergeordnete Verkaufsstelle i. W. als 
Dienstleistung für die anliefernden und abholenden Genossenschaftsmitglieder. Schwerpunktmä-
ßig werden landwirtschaftsbezogene Produkte verkauft. In diesem Gebäudeteil war vor Aufstel-
lung des vB-Plans „Am Bahnhof“ auch die Verwaltung des Standorts untergebracht.  
 
Auf Grundlage des vB-Plans „Am Bahnhof“ wurde durch die Raiffeisen Warendorf eG seit Rechts-
kraft des Bebauungsplans im Jahr 2014 u. a. ein Verwaltungsgebäude mit einer Gesamthöhe von 
ca. 11 m im westlichen Planbereich errichtet. Zudem wurde die westliche Zufahrtsstraße zum 
Betriebsgelände ausgebaut und an die Stadt Ennigerloh übergeben. Die östliche Zufahrt ist im 
Eigentum der Raiffeisen Warendorf eG verblieben. Die Erschließungsanlagen wurden fertiggestellt 
und die Ausgleichsmaßnahmen realisiert. Weiterhin wurden Teile der geplanten Siloanlage auf 
dem Betriebsgelände erweitert. Zudem wurde eine KWK Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) entfernt 
und so eine deutliche Lärm- / Schallreduzierung erreicht. Außerdem wurde gemäß damaliger Pla-
nung ein Außensilo, eine Reinigungsanlage, eine Trocknungsanlage, eine Lagerhalle für Schuttgü-
ter und eine Lagerhallenverlängerung auf dem Betriebsgelände errichtet. 
 
Im städtebaulichen Umfeld bestehen die nächstgelegenen Wohnnutzungen direkt westlich im 
Bahnhofsgebäude und einer Hofstelle. Weiter westlich sind gewerbliche Nutzungen vorhanden, 
die entsprechend mit einem Bebauungsplan rechtskräftig überplant sind (Bebauungsplan Nr. 411 
„Gewerbegebiet Vorhelmer Straße“). Südlich schließt daran jenseits der Bahntrasse ein vorgela-
gerter kleiner Siedlungsbereich aus fünf Häusern an. 
 
Etwa 200-300 m nördlich fließt der Bach Angel von Ost nach West. Auf seiner Nordseite erstreckt 
sich parallel entlang der Anne-Frank-Straße Wohnbebauung und im Bereich der Riggenstraße ein 
Wohnsiedlungsbereich. 
 
Wohnstandorte im Außenbereich befinden sich mit mehreren Hofstellen etwa 150-200 m südlich 
sowie rd. 350 m östlich an der Alten Neubeckumer Straße. 
 
Die landschaftliche Einbindung stellt sich bislang wie folgt dar: Entlang der südlich verlaufenden 
Bahntrasse besteht eine ältere Baumreihe i. W. aus Pappeln, die sehr hochgewachsen ist. In Rich-
tung Süden besteht somit direkt am Rand des Standorts ein harmonischer Übergang zwischen den 
hohen Anlagenteilen und dem weiteren Landschaftsraum. Der Landschaftsraum selbst ist im Wei-
teren baulich kleinteilig geprägt und durch den der Ortslage Enniger vorgelagerten kleinen Sied-
lungsteil mit Gärten und mehrere Hofstellen mit lockerem Hofbaumbestand eher reich struktu-
riert. Im Südwesten folgt dann das Waldstück Bröckerholz. Aus Richtung Südwesten sind die Anla-
gen somit insgesamt bereits gut in das Landschaftsbild eingebunden. 
Nördlich und östlich schließen an den Standort offene Ackerflächen an. Am Nordrand der o. g. 
Ackerflächen verläuft die Angel und zentral ein Entwässerungsgraben. Gliedernde Strukturen sind 
innerhalb der Ackerflächen auch an den Wasserläufen nicht vorhanden. Erst entlang der Alten 
Neubeckumer Straße und der Straße zwischen dieser und der K 6 sind wieder landschaftsbildwirk-
same Gehölzstrukturen als Baumreihen bzw. Allee gegeben. Insbesondere in Richtung Nordosten 
besitzen die bestehenden Anlagen somit eine deutliche Fernwirkung. 
 
Zur Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Aspekte wird auf den Umweltbericht verwiesen. 
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Die Erschließung ist aufgrund der vorhandenen Nutzung bereits mit Anschlüssen an die Vorhelmer 
Straße im Westen und untergeordnet über die Straße Am Bahnhof mit Anschluss an die Straße 
Pölling im Südosten gegeben.  

3.3 Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan 

Die Stadt Ennigerloh ist im Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) als Grundzentrum ein-
gestuft worden. Der Planbereich liegt in dem bisher dargestellten Siedlungsraum des Landesent-
wicklungsplans. Nach dem gültigen Regionalplan Münsterland ist der Planbereich als Bereich für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) festgelegt. Die vorliegende Planung entspricht so-
mit insgesamt den landes- und regionalplanerischen Zielvorgaben. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ennigerloh stellt das Plangebiet und weitere nörd-
lich anschließenden Flächen bis zu dem o .g. Entwässerungsgraben innerhalb der Ackerflächen als 
gewerbliche Baufläche dar. Die planungsrechtliche Absicherung der bestehenden und zu erwei-
ternden gewerblichen Nutzung des Raiffeisenstandorts durch den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ist somit gemäß 8(2) BauGB aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 

3.4 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Neuaufstellung bzw. Änderung eines Bauleitplans kann Eingriffe in Natur und Landschaft vor-
bereiten. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege sowie die biologische Vielfalt gemäß § 1(6) Nr. 7 BauGB zu 
prüfen und in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Das vorliegende Plangebiet stellt eine überwiegend gewerblich geprägte Fläche dar, die zu großen 
Teilen bereits bebaut ist und entsprechend der Vorhabenplanung weiterentwickelt werden soll. 
Für das Plangebiet und das nähere Umfeld sind zu den einschlägigen naturschutzfachlichen 
Schutzgebietskategorien folgende Aussagen zu treffen: 

▪ Das Plangebiet wird nicht von den Darstellungen eines rechtskräftigen Landschaftsplans 
erfasst. Der Landschaftsplan Ennigerloh, welcher u. a. auch das Plangebiet umfasst, befindet 
sich derzeit in Aufstellung.  

▪ Im Plangebiet befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete (LSG), Naturschutzgebiete (NSG) 
oder Naturdenkmale. Auch sonstige naturschutzrechtliche Schutzfestsetzungen und schutz-
würdige Biotope gemäß Biotopkataster NRW1 bestehen im Plangebiet nicht. Ferner liegt der 
Bereich nicht innerhalb eines Naturparks.  

▪ Etwa 340 m südwestlich des Plangebiets liegt das im Biotopkataster NRW verzeichnete Biotop 
BK-4113-901 und Naturschutzgebiet NSG „Laubwald im Bröckerholz“. Schutzziel ist die 
Erhaltung und Wiederherstellung eines artenreichen, naturnahen Eichen-Hainbuchenwalds im 
Komplex mit einem Bachlauf durch naturnahe Waldbewirtschaftung und Reaktivierung eines 
alten Bachlaufs innerhalb des Waldkomplexes.  

▪ Das o. g. Naturschutzgebiet ist zudem als Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiet) DE-4113-301 
„Bröckerholz“ eingetragen. Der Waldkomplex ist Baustein eines landesweiten Biotop-
verbundes. Entwicklungsziele sind die naturnahe Waldbewirtschaftung sowie der Erhalt, die 

 
1 Online-Kartendienst des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. 
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Sicherung und Entwicklung von naturnahen Eichen-Hainbuchenwäldern auch als Lebensraum 
gefährdeter Vogelarten. 

▪ In einem Abstand von ca. 500 m liegt westlich des Betriebsgeländes das Biotop BK-4113-063 
„Kleingehölz an der Angel östlich Hof Münstermann“. Schutzziel ist der Erhalt von Relikten der 
ehemaligen Bachauenlandschaft als Lebensraum u.a. für Kleinsäuger und Amphibien. 

▪ Etwa 350 m östlich des Plangebiets ist eine Rosskastanien-/ Birnbaumallee an der Alte 
Neubeckumer Straße auf Höhe "Fegenkamp" als gesetzlich geschützte Allee eingetragen.  

Einzelheiten zu den o. g. Gebieten werden im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“, 1. Änderung dargelegt. Eine Beeinträchtigung der genannten geschütz-
ten Bestandteile von Natur und Landschaft sowie sonstiger Schutzgebiete wird allein aufgrund des 
Abstands vom Plangebiet und der Ziele der Planung nicht gesehen. Eine Erholungsfunktion des 
Plangebiets für das Umfeld bzw. für die Öffentlichkeit besteht aufgrund der gegebenen privaten 
Nutzungsstrukturen nicht. 

3.5 Gewässer 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Fließgewässer und das Plangebiet liegt nicht in 
einem Überschwemmungsgebiet, einem Heilquellenschutzgebiet oder einem Trinkwasser-
schutzgebiet. Etwa 200-300 m nördlich verläuft der Bachlauf der Angel, zwischen diesem und 
dem Plangebiet parallel ein namenloser Entwässerungsgraben. Es wird klarstellend darauf hinge-
wiesen, dass das festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Angel“ südlich der Angel verläuft und, u. 
a. durch landwirtschaftliche Flächen vom Plangebiet getrennt, in ca. 40 m Entfernung nördlich des 
Plangebiets beginnt. Eine Beeinträchtigung der Gewässer durch die Planung ist nicht erkennbar. 

3.6 Boden  

Gemäß Bodenkarte NRW2 stehen im Plangebiet Sandböden, hier Gley-Podsol, stellenweise auch 
Pseudogley-Podsol an. Der jederzeit bearbeitbare Boden wird durch eine hohe Wasserdurchläs-
sigkeit, eine geringe Sorptionsfähigkeit und eine geringe, z.T. mittlere nutzbare Wasserkapazität 
mit einer mittleren Wasserdurchlässigkeit geprägt. Der mittlere Stand des Grundwassers unter 
Flur liegt zwischen 8 und 13 dm. Weitere Ausführungen zum Schutzgut Boden können dem Um-
weltbericht entnommen werden.  
 
Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in Nordrhein-Westfalen3 treffen auf 
die Böden im Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu.  

3.7 Altlasten und Kampfmittel 

Im Bereich vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Bahnhof“, 1. Änderung sind nach bisherigem 
Kenntnisstand keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt. Unabhängig davon 
besteht nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Stadt 
und der zuständigen Behörde mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung 

 
2 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4112 Warendorf; Krefeld 1991. 
3 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, 3. Auflage, Krefeld 2017. 
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von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden oder in 
der Untergrund getroffen werden. 
 
Bisher besteht kein Verdacht auf Kampfmittel bzw. Bombenblindgänger. Tiefbauarbeiten sollten 
jedoch mit Vorsicht ausgeführt werden, da Kampfmittel nie völlig ausgeschlossen werden können. 
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung 
hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
unverzüglich der Kampfmittelräumdienst Westfalen-Lippe bei der Bezirksregierung Arnsberg, In 
der Krone 31, 58099 Hagen, über das Ordnungsamt der Stadt Ennigerloh oder die nächste Polizei-
dienststelle zu verständigen. 

3.8 Bergbau 

Im Zuge der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurde seitens der Bezirksregierung Arns-
berg u. a. darauf hingewiesen, dass nach den vorliegenden Unterlagen im Planbereich kein umge-
gangener Bergbau dokumentiert ist. Mit bergbaulich bedingten Einwirkungen auf die Tagesober-
fläche ist nach Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg gemäß derzeitigem Kenntnisstand dem-
nach nicht zu rechnen. Ungeachtet dessen können als Folge des Bergbaus ggf. auch heute noch 
Nachwirkungen durch Setzungen, Absenkungen oder Einbrüche entstehen. Sollten bei Ausschach-
tungsarbeiten Hinweise auf diesen Bergbau festgestellt werden, so sind weitere Baugrundunter-
suchungen zwingend erforderlich. 

3.9 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Bau- oder Bodendenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand bisher weder im Plangebiet noch 
in seinem unmittelbaren Umfeld vorhanden. Auch sind im Plangebiet keine besonders prägenden 
Objekte oder Situationen bekannt, die im Verzeichnis des zu schützenden Kulturguts der Stadt 
Halle (Westf.) enthalten oder kulturhistorisch von besonderem Wert sind.  
 
Denkmalpflegerische Belange werden soweit erkennbar nicht berührt. Vorsorglich wird jedoch 
auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die 
Meldepflicht bei verdächtigen Bodenfunden (§§ 15, 16 DSchG).  
 
Außerdem wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung seitens der LWL - Archäolo-
gie für Westfalen, Außenstelle Münster folgende Hinweise vorgebracht und entsprechend auf der 
Plankarte vermerkt: „Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-
Archäologie für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Natur-
kunde, Referat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. Der 
LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen Grund-
stücks zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder palä-ontologische Untersuchungen durch-
führen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersu-
chungen freizuhalten.“ 
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4. Planungsziele und Plankonzept 

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen sollen zur langfristigen Standortsicherung und Fort-
entwicklung des Standorts der Raiffeisen-Warendorf eG die planungsrechtlichen Vorgaben im 
Plangebiet an die heutigen Anforderungen und Zielvorstellungen angepasst werden. Die Planung 
an dem bereits gewerblich geprägten Standort dient insbesondere den Belangen der Wirtschaft, 
der Land- und Forstwirtshaft und der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen ge-
mäß § 1(6) Nr. 8a-c BauGB. Die Erweiterung des bestehenden Standorts entspricht im Übrigen 
den allgemeinen Zielsetzungen der Flächenschonung und des Bodenschutzes. Einer zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich kann durch derartige Maßnahmen vorgebeugt 
werden. 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung des konkreten Bauvorhabens wird auf Antrag der Raiffeisen 
Warendorf eG der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Am Bahnhof“, 1. Änderung nach § 12 
BauGB aufgestellt. Zusammen mit dem zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) und 
dem zwischen Stadt und Vorhabenträger abzuschließenden Durchführungsvertrag können neben 
den Festsetzungen des Bebauungsplans weitere Regelungen getroffen werden, die u. a. die örtli-
che Einbindung des Vorhabens zusätzlich stützen. 
 
Auf Grundlage des bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Bahnhof“ wurden 
durch die Raiffeisen Warendorf eG seit Rechtskraft des Bebauungsplans im Jahr 2014 das damals 
geplante Verwaltungsgebäude errichtet und die vorhandene Siloanlage auf dem Betriebsgelände 
erweitert. Zudem wurde eine KWK Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) entfernt und so eine deutliche 
Lärm- / Schallreduzierung erreicht. Außerdem wurden ein größeres Außensilo, mehrere kleinere 
Siloanlagen, eine Reinigungsanlage, eine Trocknungsanlage, eine Lagerhalle für Schuttgüter und 
eine Lagerhallenverlängerung auf dem Betriebsgelände errichtet. Des Weiteren wurde die endgül-
tige Hofbefestigung erstellt und die westliche Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände ausgebaut und 
an die Stadt Ennigerloh übergeben. Die östliche Zufahrt ist im Eigentum der Raiffeisen Warendorf 
eG verblieben. Die Erschließungsanlagen wurden fertiggestellt und die Ausgleichsmaßnahmen 
realisiert.  
 
Ein damals geplanter Pflanzstreifen entlang der nördlichen Grenze des Betriebsgeländes ist auf-
grund eines im Nachhinein erforderlichen und genehmigten4 Regen-/Löschwasserrückhalte-
beckens und einer notwendigen Feuerwehrumfahrt nicht gepflanzt worden. Aufgrund der offenen 
Sichtbeziehung zwischen den Anlagen und dem nördlichen/nordöstlichen Landschaftsraum ist 
auch nach der vorliegenden Planung ein Pflanzstreifen entlang der nördlichen und östlichen Plan-
gebietsgrenze zu pflanzen und langfristig u. a. als Sichtschutz zu erhalten. Hierbei sind jedoch die 
heutigen Gegebenheiten und die derzeitige Genehmigungslage (Feuerwehrzufahrt, Regen-/Lösch-
wasserrückhaltebecken) zu berücksichtigen, so dass eine geringfügige Anpassung der Pflanzvor-
gaben erforderlich ist. Hierbei wird die Rücknahme von Pflanzvorgaben im Bereich des Regen-
/Löschwasserrückhaltebeckens durch zusätzliche Pflanzvorgaben an anderer Stelle im Plangebiet 
ausgeglichen. In Summe wird die festgesetzte Anpflanzungsfläche damit von insgesamt mindes-
tens 2.030 m² nach dem bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ auf insgesamt ca. 2.460 m² erhöht 
(Summe der Anpflanzflächen A, B und C). Neben den Pflanzungen am Standort selbst wird parallel 
zum Planverfahrens geprüft, inwieweit im Rahmen derzeit erfolgender grünordnerischer Planun-
gen der Gemeinde unabhängig vom vorliegenden Vorhaben entlang der Angel zusätzliche sicht-
verschattende Landschaftselemente in einer vom Plangebiet etwas entfernteren Ebene berück-
sichtigt werden können. 
 

 
4 Gemäß Baugenehmigung vom 02.11.2016 sowie Teilbaugenehmigung vom 08.11.2015 (Zeichen: 63-00405/2015-5). 
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Auch der damals geplante Neubau eines Annahmegebäudes, eines Verladebereichs am Misch-
werk (südliche Fassadenseite) und die Modernisierung des Mischfutterwerks sind aufgrund ver-
änderter Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft nicht umgesetzt worden und sollen auch 
nicht mehr umgesetzt werden. Stattdessen ist die Raiffeisen Warendorf eG eine Kooperation mit 
einer anderen Genossenschaft eingegangen, die am Hafen in der Stadt Hamm (Westf.) ein neues 
Mischfutterwerk gebaut hat. Die damals angestrebte Jahresproduktion von 40.000 Tonnen Misch-
futter ist daher nicht produziert worden.  
Das Vorhaben selbst ist wie folgt konzipiert: Die bereits vorhandenen Anlagen werden weiterge-
nutzt und um die geplanten baulichen Anlagen ergänzt. Auf Grundlage des vorliegenden Bebau-
ungsplans „Am Bahnhof“, 1. Änderung sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden bzw. blei-
ben in der Planung:  

▪ Errichtung von drei Silos (Baufeld 4),  
▪ Errichtung einer Lagerhallenerweiterung zur Lagerung von Stückgütern (Baufeld 5), 
▪ Errichtung einer Halle zur Unterbringung einer automatischen Absackanlage (Baufeld 3).  
 
Das geplante Vorhaben ergibt sich aus dem zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan, auf 
den an dieser Stelle verwiesen wird. Mögliche ergänzende Regelungen können zwischen der Stadt 
Ennigerloh und dem Vorhabenträger ggf. auch im Rahmen des abzuschließenden Durchführungs-
vertrags geregelt werden und sind im weiteren Planverfahren abschließend zu definieren.  
 
Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist gegeben, um die Flächen im Plangebiet 
gemäß den kommunalen Zielsetzungen städtebaulich zu entwickeln und zu ordnen sowie pla-
nungsrechtlich zu sichern. 
 

 
Abb. 1: Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Bahnhof“, 1. Änderung 
(Stand März 2021, verkleinert, ohne Maßstab; rot: geplante bauliche Anlagen, Quelle: Architekturbüro Sickmann, Wa-
rendorf-Hoetmar) – Der Originalplan ist bei der Stadt Ennigerloh, Fachbereich Stadtplanung einsehbar.  
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5. Inhalte und Festsetzungen 

Durch Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Bahnhof“, 1. Änderung der Stadt 
Ennigerloh werden die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebaulich geordnete Ent-
wicklung dieses Vorhabens geschaffen. Planungsziele und künftige Planinhalte basieren auf den o. 
g. Zielvorstellungen. 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Es handelt sich bei der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung um eine vorhabenbezogene Pla-
nung. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Neuordnung und Erweite-
rung der jahrzehntelang ortsansässigen Raiffeisen-Genossenschaft im Süden von Enniger nach 
den bisherigen planerischen Überlegungen und Prüfungen für umsetzbar angesehen wird, nicht 
jedoch die Ansiedlung jeglicher gewerblich-industrieller Nutzung. 
 
Dies wird auch in der Festsetzung der Nutzungsart berücksichtigt. Es wird somit kein Gewerbege-
biet nach BauNVO festgesetzt, sondern unverändert ein Gebiet für das konkret geplante Vorha-
ben der Standortsicherung der örtlichen „Agrarhandelsgenossenschaft“. Das Gebiet wird dabei 
weiterhin in die einzelnen Baufelder und Freiflächen unterteilt und die Nutzungen werden diffe-
renziert anhand der Vorhabenplanung festgesetzt. Zugelassen werden in dem Rahmen unverän-
dert ein Büro- und Verwaltungsgebäude, Sozialräume, Lagergebäude, ein Mischfutterwerk und 
Siloanlagen, Reinigungsanlagen, Trocknungsanlagen, Anlagen zur Annahme und Verladung sowie 
bestandsorientiert eine untergeordnete, betriebsbezogene Verkaufsstätte. Es handelt sich gemäß 
der vorliegenden Baugenehmigung um einen „Haus- und Gartenmarkt“ mit 226,04 m² Nutzfläche. 
In der entsprechenden Festsetzung wird konkret auf die vorhandene Genehmigung Bezug ge-
nommen, die Verkaufsfläche wird gemäß damaliger Abstimmung zwischen der Stadt und dem 
Vorhabenträger unter Beteiligung der IHK Nord Westfalen weiterhin auf 220 m² begrenzt. Mit der 
Regelung wird einerseits der genehmigte Bestand angemessen berücksichtigt, andererseits wird 
sicher gewährleistet, dass in der gegebenen Lage, abseits von zentralen Versorgungsbereichen, 
keine Einzelhandelsnutzungen mit örtlich zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
neu angesiedelt oder erweitert werden.  
 
Die Vorgehensweise entspricht somit weiterhin den Zielsetzungen und Planungsempfehlungen 
des städtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Ennigerloh und wird somit für sinn-
voll und angemessen erachtet. 
 
Durch die Regelungen werden insgesamt zum einen die vorhandenen Nutzungen abgedeckt, zum 
anderen wird das Vorhaben berücksichtigt. Die differenzierte Aufteilung der Festsetzungen zur 
Nutzungsart soll die konkret vor Ort als vertretbar angesehene Nutzungszusammenstellung si-
chern. Damit soll eine möglichst große Planungssicherheit für den Vorhabenträger, die Gemeinde 
und die Nachbarschaft im gegenseitigen Verhältnis geschaffen werden. 
 
Damit wird das Vorhaben im Rahmen des vB-Plans ausreichend konkretisiert, gleichzeitig ver-
bleibt ein als angemessen angesehener Spielraum für die Umsetzung. 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Plangebiets nur die positiv aufgeführten 
Nutzungen zugelassen werden. Ein besonderer Ausschluss von z. B. allgemeinen Einzelhandels-
nutzungen, Vergnügungsstätten o. ä. ist somit hier nicht erforderlich, diese Nutzungen sind von 
vornherein nicht zulässig. 
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Der Bezug zum Vorhaben wird ergänzend dadurch hergestellt und bekräftigt, dass auf Grundlage 
des § 9(2) BauGB vorgegeben wird, dass im Plangebiet nur solche Vorhaben zulässig sind, zu de-
ren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Die Überplanung erfolgt bestandsorientiert und konkret vorhabenbezogen unter Beachtung der 
städtebaulichen Ziele der Stadt. Die folgenden Festsetzungen sollen den Rahmen für die Projekt-
planung vorgeben: 

▪ Für die Höhenfestsetzungen ist eine aktuelle Gelände- und Gebäudeeinmessung eingeholt 
worden, um sicherzustellen, dass die heutigen Gegebenheiten im Plangebiet berücksichtigt 
werden. Das Plangebiet ist demnach sehr eben und liegt bei ca. 76 m über NHN. Die Festset-
zungen der Bauhöhen werden unterschiedlich für die einzelnen Baufelder und die nicht über-
baubaren Flächen getroffen, um den Bestand und die geplanten Vorhaben zu sichern bzw. zu 
ermöglichen, andererseits aber der Lage des Plangebiets gerecht zu werden. Eine Erhöhung 
der im Plangebiet maximal zulässigen Gebäudehöhen geht mit der vorliegenden 1. Änderung 
des vB-Plans „Am Bahnhof“ nicht einher.  

Für die Anlagenteile (Silos, Mischfutterwerk) wird unverändert ein entsprechend großer Spiel-
raum bis etwa 26 m (Baufeld 3, Bereich Mischfutterwerk) bzw. 31 m (Baufeld 4, Bereich Silos, 
Teilbereich Baufelder 3, südliche Fassadenseite des Mischwerks) über Grund ermöglicht. Auch 
die maximal zulässigen Gebäudehöhen innerhalb der übrigen Baufelder des Plangebiets wer-
den durch die vorliegende Änderung nicht verändert. So werden die Höhenbegrenzungen von 
maximal 12 m und 14 m (Baufeld 1, Bereich Verwaltungsgebäude und Baufeld 5, Bereich östli-
che Lagerhalle) und maximal 10 m (Baufeld 2, Bereich südliche Lagerhalle) unverändert über-
nommen.  

Nach dem bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ wird ein unterer Bezugspunkt der festgesetzten 
Höhen von 75,85 m ü. NHN festgesetzt. Dieser Bezugspunkt ist mittlerweile durch die damals 
geplante Lagererweiterung im südlichen Planbereich überbaut. Zur Eindeutigkeit und besseren 
Nachvollziehbarkeit wird daher im Rahmen der vorliegenden Planung ein neuer unterer Be-
zugspunkt für die festgesetzten Höhen von 76,02 m ü. NHN festgesetzt. Dieser untere Bezugs-
punkt ist damit 17 cm höher als der bisherige, wodurch die maximal zulässigen Gebäudehöhen 
entsprechend um 17 reduziert werden.  

Im Zusammenspiel mit der Festsetzung der überbaubaren Flächen wird die kleinteilig vertikal 
ausgerichtete Aufstellung der Anlagen gewährleistet, wie sie im ländlichen Raum meist für An-
lagen der Agrargenossenschaften typisch ist. Großflächige hohe Hallenfassaden o. ä. werden 
somit nicht vorbereitet. Die differenzierte Herangehensweise mindert bereits in gewissem 
Rahmen den zusätzlichen Eingriff in das Landschaftsbild. 

Im zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan werden die konkreten Höhen des Vorhabens 
festgelegt. Die geplanten Gebäudehöhen mit z. B. einer geplanten Silohöhe von 20 m bleiben 
z. T. deutlich unterhalb der maximal zulässigen Gebäudehöhen. Ein ggf. möglicher Eingriff in 
das Landschaftsbild durch das konkrete Vorhaben wird somit noch einmal deutlich reduziert. 
Auf den Vorhaben- und Erschließungsplan wird an dieser Stelle verwiesen.  

▪ Die Grundflächenzahl GRZ orientiert sich mit 0,8 weiterhin unverändert an den zulässigen 
Obergrenzen der BauNVO für Gewerbegebiete. Aufgrund des bereits bestehenden hohen Ver-
siegelungsgrads wird die Vorgehensweise zur Sicherung der Erschließung und zur Gewährleis-
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tung einer angemessenen gewerblichen Nutzung im Rahmen des Vorhabens mit Bezug zur 
Landwirtschaft weiterhin für vertretbar erachtet. 

▪ Um die weitere Entwicklung der Bauvolumina in der Außenbereichslage angemessen weiterhin 
einzugrenzen, erfolgt unverändert die Festsetzung einer Baumassenzahl BMZ von 7,0. 

▪ Die Bauweise wird bestandsorientiert und unter Berücksichtigung der Vorhabenplanung wei-
terhin grundsätzlich i. W. als offene Bauweise vorgegeben. D. h. zusammengefasst, dass Ge-
bäude mit Grenzabstand zu errichten sind und eine Länge von bis zu 50 m erreichen dürfen. 
Ein gewisser zusätzlicher Spielraum wird dabei bis zu einer Gebäudelänge von höchstens 55 m 
im Rahmen einer entsprechenden Ausnahmeregelung offen gehalten. Im Bereich des bereits 
bestehenden, über 50 m langen Lagergebäudes (Baufeld 2) sowie im Bereich der geplanten La-
gerhallenerweiterung (Baufeld 5) wird dauerhaft klarstellend eine abweichende Bauweise mit 
zulässiger Gebäudelänge von generell mehr als 50 m definiert. 

▪ Die überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich an der heutigen Bestandsbebauung 
und der angepassten Vorhabenplanung. So wird das Baufeld 4 im nordöstlichen Planbereich 
(Bereich geplanter Siloanlagen) und das Baufeld 5 (Bereich geplanter Anbau an die bestehende 
Lagerhalle) im Vergleich zum bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ anknüpfend an die ange-
passte Vorhabenplanung angepasst und geringfügig erweitert.  
Weiterhin wird das Baufeld 3 im Bereich des Mischwerks im nördlichen Bereich des bestehen-
den Regen- / Löschwasserrückhaltebeckens verkleinert, da eine Umsetzung baulicher Anlagen 
an dieser Stelle aufgrund der heutigen Gegebenheiten nicht mehr möglich ist. Außerdem wird 
das Baufeld 3 im Bereich der südöstlichen Fassadenseite des Mischwerks anknüpfend an die 
Vorhabenplanung erweitert.  
Das Baufeld 1 im Bereich des bestehenden Verwaltungsgebäudes sowie das Baufeld 2 im Be-
reich der südlichen Lagerhalle werden im Vergleich zum bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ 
nicht verändert.  
Mit den festgesetzten überbaubaren Flächen werden gleichzeitig die einzelnen Baufelder für 
die unterschiedlichen Nutzungs- und Anlagenteile bestimmt. Diese eher restriktive Vorge-
hensweise berücksichtigt die in dieser Lage angestrebte möglichst kleinteilige Wirkung der An-
lagenteile in den Landschaftsraum. Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandflächen 
sind im Einzelfall im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen und können unprob-
lematisch gesichert werden. 

5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Maßnahmen der Baugestaltung sollen weiterhin die angemessene Einbindung der baulichen An-
lagen im Plangebiet in den Landschaftsraum unterstützen. Vorgesehen ist dazu unverändert eine 
zurückhaltende, helle Farbgestaltung. Auf diese Weise sollen sich die vertikal ausgerichteten An-
lagenteile vor dem Himmel nicht deutlich absetzten. Auch die Art und der Umfang von Werbean-
lagen sind städtebaulich wirksam und sollen unter angemessener Berücksichtigung des Bedürfnis-
ses der Genossenschaft an Werbung einerseits sowie der landschaftlichen- und ortsgestalteri-
schen Situation andererseits geregelt werden. Entsprechende Vereinbarungen können in den 
Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Vorhabenträger aufgenommen werden. Festsetzungen 
dazu werden vorliegend daher nicht als erforderlich angesehen. Eine Veränderung im Vergleich 
zum bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ ist diesbezüglich nicht geplant.  
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5.4 Erschließung und Verkehr 

Die Anbindung des Plangebiets an das bestehende Verkehrsnetz ist im Westen und Südosten mit 
Anschlüssen der Wirtschaftswege und Straßen an die K 1 und die K 6 gegeben. 
 
Das Betriebsgelände wird von einem privaten Wirtschaftsweg durchzogen, der Teil des Betriebs-
geländes ist. Die der Zufahrtsstraße zum Raiffeisenstandort über eine Einmündung an der Vor-
helmer Straße ist ausgebaut und an die Stadt Ennigerloh übergeben worden. Die östliche Zufahrt 
ist im Eigentum der Raiffeisen Warendorf eG verblieben.  
 
Der Anschluss an den ÖPNV ist über die Buslinien 333 und 351 in direkter Nähe mit der Haltestelle 
Enniger Bahnhof gegeben. 
 
Ein zusätzlicher Bedarf an öffentlichen Parkplätzen wird durch das Vorhaben nicht ausgelöst. Pri-
vate Stellplätze sind im bauordnungsrechtlich erforderlichen Umfang auf dem privaten Vorhab-
engrundstück nachzuweisen. Diese können dabei sowohl innerhalb, als auch außerhalb der fest-
gesetzten überbaubaren Flächen untergebracht werden. 
 
Die umgebenden Straßen und Wege stehen auch Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung. Das 
Erfordernis zusätzlicher Regelungen aufgrund der Planung ist nicht erkennbar. 

5.5 Immissionsschutz 

a) Gewerbliche und verkehrliche Immissionen 

Bei der Neuordnung und Erweiterung des Raiffeisen-Standorts in Nachbarschaft zu Wohnnutzun-
gen im bzw. am Rand zum Außenbereich insbesondere im Westen und Süden sowie zum rd. 200-
300 m nördlich gelegenen Siedlungsbereich ist mit Blick auf die benachbarten schutzwürdigen 
Nutzungen insbesondere die zu erwartende schalltechnische Situation von Bedeutung (z.B. Lade-
tätigkeiten, Lieferverkehr, Anlagengeräusche). Im Rahmen einer Schallimmissionsprognose5 sind 
im Zuge der Aufstellung des vB-Plans „Am Bahnhof“ die Auswirkungen des damaligen Vorhabens 
mit den (Betriebs-)Abläufen auf die umgebenden schutzwürdigen Nutzungen ermittelt worden. 
Zudem wurde im Rahmen einer ergänzenden schalltechnischen Beurteilung6 die durch die Pla-
nung ergebenden Änderungen auf die Schallimmissionssituation erläutert und beurteilt. 
 
Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB wurde zusätzlich 
eine Schallimmissionsprognose7 zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am 
Bahnhof“ erstellt, um sicherzustellen, dass eine Verträglichkeit der Planung unter Berücksichti-
gung der heutigen Gegebenheiten und der vorliegenden Planung gegeben ist. Maßgeblich für die 
vorliegende Planung sind die Ergebnisse dieser Schallimmissionsprognose (siehe Anlage A.1.3). Im 
Rahmen des Verfahrens wurden einige Anregungen und Hinweise aus der Öffentlichkeit bzw. von 
Anwohnern/innen im Rahmen dieser Schallimmissionsprognose berücksichtigt und in das Schall-
gutachten integriert. Auf die jeweiligen schalltechnischen Untersuchungen wird an dieser Stelle 
verwiesen (siehe Anlagen A 1.1., A 1.2, A 1.3).  

 
5  Immissionsschutz-Gutachten: Schallimmissionsprognose zur Erweiterung des Standorts der Raiffeisen Warendorf eG 

in Enniger, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, November 2013. 
6  Entwicklung des Standortes der Raiffeisen Warendorf eG in Enger. Schalltechnische Beurteilung der geplanten 

Änderungen am Standort in Enniger, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, April 2020. 
7  Immissionsschutz-Gutachten: Schallimmissionsprognose zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

“Am Bahnhof“ der Stadt Ennigerloh, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, Oktober 2021. 
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Als Eingangsdaten wurden die Angaben des Vorhabenträgers zu den geplanten Betriebsabläufen 
zu Grunde gelegt. Im Rahmen der schalltechnischen Beurteilung wird das dem vorliegenden v-
BPlan „Am Bahnhof“, 1. Änderung zugrunde liegende konkrete Vorhaben beurteilt. Aufgrund der 
vorhabenbezogenen Planung und der konkret bekannten künftigen Nutzungen und Tätigkeiten 
wird diese Vorgehensweise im vorliegenden Fall für sinnvoll und folgerichtig erachtet, um eine 
realistische Bewertung der zu erwartenden Lärmsituation zu erhalten.  
 
Zusammenfassend ist gemäß der Schallimmissionsprognose8 zur 1. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Am Bahnhof“ festzuhalten, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
unter Einhaltung der im Rahmen des Gutachtens aufgeführten Annahmen und Anforderungen 
eingehalten werden. Gemäß dieser Schallimmissionsprognose sind jedoch Maßnahmen zur Emis-
sionsminderung erforderlich, um die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzuhalten (siehe Anlage 
A 1.3, Kapitel 7).  
 
Die Stadt teilt die Einschätzung des Gutachters und hält diese für nachvollziehbar sowie sachge-
recht. Den Berechnungen und Bewertungen des Schallgutachters wird gefolgt, sie werden als 
geeignet angesehen, die zu erwartende Schallsituation mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen. 
Auf Basis der Schallimmissionsprognose zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Am Bahnhof“ werden daher entsprechende Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet zur Wahrung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse festgesetzt (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.1). Hier-
nach sind während der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) keine Diesel-Tankvorgänge für firmen-
fremde Kunden gestattet. Außerdem wird eine Minderung der Schallleistung der vor Ort vermes-
senen Abluftöffnung der Entstaubung um mindestens 6 Dezibel oder ein Verzicht auf die nacht-
zeitliche Anlieferung (22:00 bis 06:00 Uhr) von Getreide (auch innerhalb der Erntezeit) vorgege-
ben. Ausnahmen von diesen Schallschutzmaßnahmen können zugelassen werden, wenn durch 
einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen ausreichen, 
um den geforderten Schallschutz sicherzustellen. 
 
Gemäß dem Schallgutachten9 wurde laut Aussage des Betreibers die beschriebene Abluftöffnung 
der halbgeschlossenen Getreideannahme in der Zwischenzeit bereits über die Installation eines 
Rohrschalldämpfers gemindert. Es wird ausgeführt, dass sich die Reduzierung der Schallleistung 
der Abluftöffnung aufgrund dieser Maßnahme auf 8 dB beläuft. Die Maßnahme zur Minderung 
der Schallleistung der vor Ort vermessenen Abluftöffnung der Entstaubung um mindestens 6 De-
zibel wird demnach bereits erfüllt. Ungeachtet dessen wird diese Schallschutzmaßnahme weiter-
hin festgesetzt, um eine entsprechende Umsetzung und Beibehaltung dieser Maßnahme auf der 
nachgelagerten Umsetzungs-/Genehmigungsebene weiterhin verbindlich sicherzustellen. 
 
Die schalltechnische Verträglichkeit der Planung wird unter Berücksichtigung der festgesetzten 
Schallschutzmaßnahmen somit festgestellt. Die im Zuge der Gutachten aufgeführten Rahmenbe-
dingungen können durch betriebsorganisatorische Maßnahmen und auf Grundlage von Herstel-
lerangaben auf der nachgeordneten Ebene der Anlagengenehmigung entsprechend nachgewiesen 
werden. Ggf. kann diesbezüglich auch die Möglichkeit eines Monitorings berücksichtig werden. 
Zusätzlicher Handlungsbedarf wird im Ergebnis gemäß aktuellem Kenntnisstand auf Ebene des 
Bebauungsplans nicht gesehen. 
 

 
8  Immissionsschutz-Gutachten: Schallimmissionsprognose zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

“Am Bahnhof“ der Stadt Ennigerloh, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, Oktober 2021. 
9  Immissionsschutz-Gutachten: Schallimmissionsprognose zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

“Am Bahnhof“ der Stadt Ennigerloh, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, Oktober 2021. 
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Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass nicht alle schalltechnischen Belange auf Ebene des 
Bebauungsplans verbindlich geregelt werden können. Auf Ebene des Bebauungsplans ist sicherzu-
stellen, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch mit Umsetzung der Planung gewahrt 
werden können. Gemäß Rechtsprechung ist eine Verlagerung der Lösung von durch die Bauleit-
planung ausgelösten Konflikten in ein nachfolgendes Genehmigungsverfahren grundsätzlich zuläs-
sig, wenn dort eine Lösung möglich und sichergestellt ist (siehe hierzu beispielsweise Urteil des 
OVG NRW vom 01.09.2015, AZ 10 D 44/13.NE). Sofern es erforderlich ist, können und sollen auf 
der nachgelagerten Baugenehmigungsebene weitere schalltechnische Auflagen anhand des kon-
kreten Bauantrags erfolgen. Es gilt hier das planerische Zurückhaltungsgebot, dass eine Überrege-
lung auf Ebene des Bebauungsplans verhindern soll, nicht zuletzt, weil ggf. mögliche Maßnahmen 
oft durch die Lösung im Detail bestimmt werden. 
 
b) Staubimmissionen 

Bei einem Agrarhandel mit Lagerung und Verarbeitung von Getreide können grundsätzlich anla-
genverursachte Schwebstäube (PM-10) planungsrechtliche Relevanz erlangen. Daher ist im Rah-
men der Aufstellung des ursprünglichen vB-Plans „Am Bahnhof“ auch diesbezüglich eine gut-
achterliche Untersuchung10 bereits auf Ebene der Bauleitplanung eingeholt worden. Die Verträg-
lichkeit in Bezug auf mögliche Staubimmissionen durch die damalige Vorhabenplanung wurde auf 
Grundlage dieser Untersuchung festgestellt.  
 
Um die Verträglichkeit in Bezug auf mögliche Staubimmissionen unter Berücksichtigung der heuti-
gen Gegebenheiten und der Vorhabenplanung sicher beurteilen zu können wurde, nach der früh-
zeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB, eine Staubimmissionsprognose11 im Rahmen 
der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ erstellt (siehe Anlage 
A2).  
 
Für die außerhalb des Plangebiets schutzbedürftigen Nutzungen war ein Nachweis zu erbringen, 
dass die Anforderungen an den Immissionsschutz eingehalten werden. Hierzu wurde die Immissi-
onsprognose erstellt, in der die anlagenverursachten Zusatzbelastungen an Schwebestaub und 
Staubniederschlag (nicht gefährdender Staub) im geplanten Zustand ermittelt wurden. 
 
Auf Basis dieser Staubimmissionsprognose kann festgehalten werden, dass die Anforderungen an 
den Immissionsschutz unter Einhaltung der im Rahmen des Gutachtens aufgeführten Annahmen 
und Anforderungen eingehalten werden. Eine Verträglichkeit der Planung ist diesbezüglich also 
weiterhin gegeben. 
 
Die Stadt teilt die Einschätzung des Gutachters und hält diese für nachvollziehbar sowie sachge-
recht. Zusätzlicher Handlungsbedarf wird im Ergebnis gemäß aktuellem Kenntnisstand auf Ebene 
des Bebauungsplans diesbezüglich nicht gesehen. Sofern es erforderlich ist, können und sollen auf 
der nachgelagerten Baugenehmigungsebene Regelungen hierzu anhand des konkreten Bauan-
trags erfolgen. Es gilt auch hier das planerische Zurückhaltungsgebot, dass eine Überregelung auf 
Ebene des Bebauungsplans verhindern soll, nicht zuletzt, weil ggf. mögliche Maßnahmen oft 
durch die Lösung im Detail bestimmt werden. 
 
 

 
10  Immissionsschutz-Gutachten: Staubimmissionsprognose zur Erweiterung des Standorts der Raiffeisen Warendorf eG 

in Enniger, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, November 2013 
11  Immissionsschutz-Gutachten: Staubimmissionsprognose im Rahmen der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes “Am Bahnhof“ der Stadt Ennigerloh, Uppenkamp + Partner GmbH, Ahaus, November 2020 
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c) Vorbeugender Störfallschutz 

Neben der Berücksichtigung des Emissionspotentials der Betriebe während des Regelbetriebs ist 
hinsichtlich der erforderlichen planerischen Konfliktbewältigung i. S. d. § 50 BImSchG grundsätz-
lich auch das Emissionsverhalten beim Auftreten von Störfällen zu behandeln. Nach bisherigem 
Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Betriebsbereiche im Sinne der Störfallverordnung vorhan-
den oder geplant. Da zu den bei einer Agrarhandelsgenossenschaft typischer Weise gelager-
ten/vertriebenen Materialien auch z. B. Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens für ein Säure- und Pflanzenschutzlager geprüft worden ob die maßgebli-
chen Schwellenwerte nach der Störfallverordnung eingehalten werden. Nach bisherigem Kennt-
nisstand liegen die vorhandenen und geplanten Lagermengen unter den maßgeblichen Schwel-
lenwerten nach der Störfallverordnung.  
 
 
d) Landwirtschaftliche Nachbarschaft und Immissionen  

Im weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlichen Flächen. Grundsätzliche 
Konflikte aufgrund typischer Emissionen landwirtschaftlicher Betriebe bzw. größerer Tierhal-
tungsbetriebe (Geruchseinwirkungen, Lärm) sind nicht bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
bei Umsetzung der Anpflanzungsfestsetzung auch die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes NRW 
zu erforderlichen Abständen von Bepflanzungen zu Nachbargrundstücken zu beachten sind (s. 
Kap. 5.7).  
 
e) Sonstige Immissionen 

Die Problematik möglicher Luftschadstoffe, hier v. a. Stickstoffoxid, Benzol, Ruß und Staub-PM10 
(Kfz-bedingt), wird in der gegebenen Lage ohne stark befahrene Hauptverkehrsstraße nach heuti-
gem Kenntnisstand als nicht relevant angesehen. 
 
Immissionsträchtige Betriebsabläufe, wie insbesondere die Verladung landwirtschaftlicher Güter, 
sollen im Rahmen des Vorhabens soweit möglich innerhalb von Gebäuden stattfinden. Im Bestand 
finden Verladetätigkeiten noch insgesamt unter freiem Himmel statt.  
 
Wesentliche Auswirkungen der Planung in Bezug auf Lichtemissionen sind aufgrund der Vorha-
benplanung nicht zu erwarten. Ungeachtet dessen sollen ggf. mögliche Lichtemissionen, von auf 
dem Betriebsgelände fahrenden PKWs oder LKWs, durch eine nahezu durchgehende Bepflanzung 
entlang der nördlichen und östlichen Plangebietsgrenze gemindert werden. Ergänzend zu den 
geplanten Bepflanzungen sind im Bereich der nördlichen Durchfahrt bzw. des hier vorhandenen 
Tores Lamellen vorgesehen bzw. bereits eingezogen worden, die ebenfalls die Lichtemissionen in 
nördlicher Richtung deutlich mindern sollen. Sofern es erforderlich ist, können weitere Maßnah-
men zur Reduzierung von Lichtemissionen auf der nachgelagerten Baugenehmigungsebene 
zweckmäßig geregelt werden. Im Sinne des planerischen Zurückhaltungsgebots wird auf weiter-
gehende Maßnahmen diesbezüglich auf Ebene des Bebauungsplans verzichtet.  
 
Die Fachbehörden werden ausdrücklich gebeten, der Stadt eventuelle weitere oder andere Infor-
mationen sowie Anforderungen an ggf. einzuholende fachgutachterliche Prüfungen gemäß § 4 
BauGB zur Verfügung zu stellen. 
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5.6 Ver- und Entsorgung, Brandschutz und Wasserwirtschaft, Leitungstrassen 

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

Die technische Ver- und Entsorgung einschließlich Schmutzwasser ist durch Anschluss an die vor-
handenen Netze im Bestand gesichert. Ergänzende Maßnahmen für die Standorterweiterung sind 
soweit nötig durchzuführen. 
 
b) Wasserwirtschaft 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Fließgewässer und das Plangebiet liegt nicht in ei-
nem Überschwemmungsgebiet, Heilquellenschutzgebiet oder Trinkwasserschutzgebiet. Auf die 
Ausführungen in Kapitel 3.5 wird an dieser Stelle verwiesen.  
 
Die Erreichbarkeit für die Feuerwehr ist über die K 1 und K 6 sowie die angrenzenden Straßen und 
Wirtschaftswege gegeben. Die druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des Plange-
biets mit Trink- und Feuerlöschwasser ist sicherzustellen. Die Anforderungen des Brandschutzes 
werden für das Gebiet aufgrund der Bestandssituation und der bisherigen gewerblichen Nutzung 
nach bisherigem Kenntnisstand als grundsätzlich gesichert angesehen. 
 
Nach Landeswassergesetz (LWG NRW) i. V. m. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist Niederschlags-
wasser von Grundstücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die Kana-
lisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln bzw. ortsnah direkt oder ohne Vermi-
schung von Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.  
 
Für die ortsnahe Niederschlagsentwässerung des baulichen Bestands im Plangebiet liegt eine Ein-
leitungsgenehmigung der unteren Wasserbehörde vom 17.02.2012 vor. Weitere Maßnahmen zur 
Niederschlagsentwässerung sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.  

5.7 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege 

Der Geltungsbereich des vB-Plans „Am Bahnhof, 1. Änderung liegt im Übergang zur freien Land-
schaft und ist - insbesondere auch angesichts der vergleichsweise hohen Siloanlagen - in Richtung 
Süden durch bestehende Landschaftselemente angemessen in den Freiraum eingebunden. Die 
gliedernden Elemente stellen sich als bahnbegleitende Baumreihen i. W. aus Pappeln, Hofstellen 
mit Hofbaumbestand etc. sowie das benachbarte Waldstück Bröckerholz dar. 
 
Zur besseren Einbindung in den Landschaftsraum war im Rahmen des bestehenden vB-Plans „Am 
Bahnhof“ eine Heckenpflanzung entlang der nördlichen und östlichen Plangebietsgrenze festge-
setzt. Im Norden war ein Heckenbreite von 8 m vorgesehen, wobei sich die damals geplante He-
cke in Richtung Osten - aufgrund des Grenzabstands der vorhandenen Mischfutteranlage und 
einer erforderlichen Umfahrt um die östlich davon bestehenden und geplanten Silos - auf eine 
Breite von 3 m verjüngt. Am östlichen Rand des Plangebiets sollte eine 5 m breite Hecke gemäß 
der damaligen Festsetzung entwickelt werden.  
 
Wie bereits erwähnt, konnte der damals geplante Pflanzstreifen entlang der nördlichen Grenze 
des Plangebiets aufgrund eines erforderlichen und genehmigten Regen-/Löschwasserrückhalte-
beckens und einer notwendigen Feuerwehrumfahrt nicht gepflanzt werden. Aufgrund der offenen 
Sichtbeziehung zwischen den Anlagen und dem nördlichen und östlichen Landschaftsraum ist 
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jedoch auch nach der vorliegenden Planung ein Pflanzstreifen entlang der nördlichen und östli-
chen Plangebietsgrenze festgesetzt.  
 
Die Pflanzvorgaben im Vergleich zum bestehenden vB-Plan „Am Bahnhof“ werden insbesondere 
im Bereich des Regen-/Löschwasserrückhaltebeckens an die heutigen Gegebenheiten und die 
Genehmigungslage angepasst.  
 
Die Pflanzvorgaben werden explizit für die jeweiligen Teilbereiche des Plangebiets festgesetzt und 
durch den Vorhaben- und Erschließungsplan konkretisiert. Entlang der östlichen und nördlichen 
Plangebietsgrenze wird eine nahezu durchgehende geschlossene Strauchpflanzung festgesetzt 
(siehe Teilfläche B, Festsetzung Nr. D.4.2). Ergänzend sind in mehreren Teilbereichen des Plange-
biets Pflanzungen von Hochstämmen festgesetzt, die u. a. als zusätzlicher Sichtschutz fungieren 
sollen (siehe Teilfläche A, Festsetzung Nr. D.4.1). Außerdem sind in drei Teilbereichen des Plange-
biets, jeweils nördlich der bestehenden Siloanlagen, Einzelbaumpflanzungen festgesetzt (siehe 
Teilfläche C, Festsetzung Nr. D.4.3). Die hier vorgesehenen Säuleneichen sollen ebenfalls eine 
Sichtschutzfunktion einnehmen und zur Begrünung des Plangebiets beitragen. Die Pflanzvorgaben 
werden durch konkrete Mindestanforderungen an die Qualität des Pflanzguts ergänzt, die eine 
entsprechende Bepflanzung sicherstellen (siehe Festsetzung Nr. D.4.4). Weitere Ausführungen zu 
den Pflanzvorgaben können dem Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am 
Bahnhof“, 1. Änderung entnommen werden.  
 
Für den Bereich des bestehenden Regen-/Löschwasserrückhalteckens werden angesichts der heu-
tigen Gegebenheiten keine Pflanzvorgaben mehr getroffen. Ausgleichend werden jedoch, wie 
bereist beschrieben, zusätzliche Pflanzbereiche festgesetzt. Ein nahezu durchgehender Pflanz-
streifen, welcher u. a. als Sichtschutz fungieren soll, ist entlang der nördlichen und östlichen Plan-
gebiets mit den angepassten Pflanzvorgaben weiterhin sichergestellt. In Summe wird die festge-
setzte Anpflanzungsfläche damit von insgesamt mindestens 2.030 m² nach dem bestehenden vB-
Plan „Am Bahnhof“ auf insgesamt ca. 2.460 m² erhöht (Summe der Anpflanzflächen A, B und C). 
 
Neben den Pflanzungen am Standort selbst wird im Zuge des Planverfahrens zusätzlich geprüft, 
inwieweit im Rahmen derzeit erfolgender grünordnerischer Planungen der Gemeinde unabhängig 
vom vorliegenden Vorhaben entlang der Angel zusätzliche sichtverschattende Landschaftsele-
mente in einer vom Plangebiet etwas entfernteren Ebene berücksichtigt werden können. 
 
Die Festsetzungen zielen insgesamt auf eine möglichst dichte, hohe Bepflanzung ab. Bei der Um-
setzung sind u. a. auch die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes NRW zu erforderlichen Abstän-
den von Bepflanzungen zu Nachbargrundstücken zu beachten. Da die Pflanzvorgaben unter Be-
rücksichtigung des Nachbarrechtsgesetzes NRW durch ein Fachbüro12 entwickelt wurden sind 
weitergehende privatrechtliche Regelungen hierzu nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erfor-
derlich.  
 
Die festgesetzten Pflanzungen werden die bestehenden und künftigen Anlagen nicht vollständig 
verdecken können. Jedoch wird der technisch geprägte Fuß der Anlagen abgedeckt und es wird 
eine wirksame Abstufung zwischen der offenen Ackerfläche und den Anlagen ermöglicht. 

 
12  Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH 
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6. Umweltrelevante Auswirkungen 

6.1 Umweltprüfung 

Gemäß BauGB ist die Umweltprüfung im Regelverfahren für Bauleitpläne durchzuführen. Die 
Umweltprüfung mit Umweltbericht wird als Teil II beigefügt.  
 
Der Umweltbericht mit integrierter Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB dient im Rahmen der 
Planungen einer frühzeitigen Berücksichtigung der umweltrelevanten Gesichtspunkte im Pla-
nungsprozess und der sachgerechten Aufbereitung der Umweltaspekte für die Abwägung.  
 
Im Rahmen des Umweltberichts werden u. a. die bestehenden planerischen und umweltfachli-
chen Vorgaben im Untersuchungsraum sowie die örtliche Umweltsituation erfasst und beschrie-
ben sowie die zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung aufgezeigt und bewertet. Exter-
ne Fachinputs, wie z. B. eine Artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe 1), wurden entsprechend be-
rücksichtigt und in die Auswirkungsprognose eingebunden.  
 
Aus umweltfachlicher Sicht sind bisher keine besonderen Fragestellungen und Konflikte erkenn-
bar, die grundsätzlich gegen das Planvorhaben sprechen könnten. Öffentlichkeit und Fachbehör-
den werden gebeten, ggf. vorliegende weitere umweltrelevante Informationen und Einschätzun-
gen der Stadt zur Verfügung zu stellen. 

6.2 Bodenschutz und Flächenverbrauch 

In der Bauleitplanung ist die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit 
§ 1 ff. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und § 1 ff. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) zu 
beachten. Bodenversiegelungen sind zu begrenzen, schädliche Bodenveränderungen sind zu ver-
meiden, Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, sanierten Flächen genießen Vorrang. Besonders 
zu schützen sind Böden mit hochwertigen Bodenfunktionen gemäß § 2(1) BBodSchG. 
 
Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet i.d.R. die Versiegelung und damit lokal den voll-
ständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, 
als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung, so-
fern nicht eine Entsiegelung vorgenommen wird. Das vorliegende Plangebiet ist weitgehend be-
reits seit Jahrzehnten durch die Raiffeisen-Genossenschaft gewerblich genutzt und entsprechend 
umfassend bebaut bzw. versiegelt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme ist i. W. bereits in der 
Vergangenheit getroffen worden, Bodeneingriffe sind weitgehend bereits erfolgt. Die Kriterien 
der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in Nordrhein-Westfalen treffen auf den Boden im 
Plangebiet nicht zu. 
 
Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neuversiegelung zu begrenzen und im Siedlungszusam-
menhang liegende (Gewerbe)Brach- oder Restflächen sowie sonstige vorgeprägte bzw. vorbelas-
tete Flächen vorrangig zu nutzen bzw. reaktivieren. Mit der vorliegenden Planung trägt sie diesem 
Ziel durch planungsrechtliche Sicherung der Weiternutzung und maßvollen Erweiterung des jahr-
zehntelang bestehenden Raiffeisen-Standorts Rechnung. In der Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange gegen- und untereinander wird die Überplanung daher für angemessen und 
verträglich erachtet. 
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6.3 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Gesetzlich geschützte Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind im Plange-
biet nicht bekannt. Das südwestlich gelegene Waldstück Böckerholz enthält mehrere entspre-
chende Biotope. Eine Beeinträchtigung ist nach bisherigem Kenntnisstand aufgrund der bestands-
orientierten Fortentwicklung der Raiffeisen-Anlagen und der Lage zu den Biotopen nicht erkenn-
bar.  
 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil des Natur-
haushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Im Zuge des 
Planverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung Vorhaben ermöglicht werden, die dazu führen, 
dass Exemplare von europäisch geschützten Arten verletzt oder getötet werden können oder die 
Population erheblich gestört wird (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44(1) 
BNatschG). Bei der Prüfung wird die Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleit-
planung des Landes NRW13

 zugrunde gelegt.  
 
Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung hat 
das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) eine Liste der planungs-
relevanten Arten in NRW sowie großmaßstäbliche Angaben über deren Vorkommen in den ein-
zelnen Regionen des Landes herausgegeben (Messtischblätter). 
 
Die Messtischblattabfrage14 (MTB 4113, Quadrant 4) ergibt in den im Plangebiet und angrenzen-
den vorkommenden übergeordneten Lebensraumtypen Gebäude, Äcker/Weinberge, Säume/ 
Hochstaudenfluren und Kleingehölze/Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken eine Fledermausart 
(streng geschützt) und 29 Vogelarten (davon 16 Arten streng geschützt). Unter den Vogelarten 
befinden sich folgende Arten in einem ungünstigen Erhaltungszustand: Feldlerche, Baumpieper, 
Waldohreule, Mehlschwalbe, Rohrweihe, Kuckuck, Mehlschwalbe, Kleinspecht, Baumfalke, 
Rauchschwalbe, Feldsperling, Wespenbussard und der Kiebitz. Für den Rotmilan, das Rebhuhn 
und die Turteltaube ist ein schlechter Erhaltungszustand festgehalten worden.  
 
Weitere Ausführungen zum Artenschutz können dem Umweltbericht (Teil II) entnommen werden.  
 
Das vom LANUV entwickelte System stellt allerdings übergeordnete Lebensraumtypen mit einer 
jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial in diesem Falle weit über das 
mögliche Vorkommen im Plangebiet reicht. Weitere floristische oder faunistische Unter-
suchungen oder Kartierungen liegen derzeit nicht vor.  
 
Bisher liegen keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Arten im überplanten Bereich vor. 
Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Störeinflüsse durch die bestehende Gewerbenut-
zung und die angrenzenden Verkehrswege sowie die ergänzende Inanspruchnahme angrenzen-
der, intensiv landwirtschaftlich genutzter Acker- und Grünlandteilflächen wird angenommen, dass 
planungsrelevante Arten bereits nach Westen/Südwesten in reicher strukturierte und zudem ge-
schützte Bereiche ausgewichen sind und im Plangebiet nicht regelmäßig vorkommen. Das Plange-
biet wird daher gemäß aktuellem Kenntnisstand weiterhin von planungsrelevanten Arten sowie 
von den sogenannten „Allerweltsarten“ voraussichtlich allenfalls als ergänzendes Nahrungs- und 
Jagdrevier genutzt. 

 
13 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurecht-
lichen Zulassung von Vorhaben. Düsseldorf. 

14 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV).  
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Zu beachten sind die Artenschutzbelange neben der planerischen Berücksichtigung im Bauleit-
planverfahren aber auch im Rahmen der Umsetzung, insbesondere auf das im Einzelfall bei Ab-
brucharbeiten, Baumaßnahmen etc. zu beachtende Tötungsverbot für geschützte Arten wird hin-
gewiesen. Hierzu kann im vorliegenden Bebauungsplanverfahren keine abschließende Aussage 
getroffen werden. Auf der Ebene der Bauleitplanung können nicht alle möglichen nachteiligen 
Auswirkungen jeder zulässigen Nutzung ermittelt werden, so dass eine Enthaftungsmöglichkeit 
für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz gemäß § 19(1) Satz 2 BNatSchG nicht gegeben ist. 
 
Gemäß § 39 BNatSchG ist es zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten verboten, in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. September Hecken, Wallhecken, Gebüsche sowie Röhricht- und 
Schilfbestände zu roden, abzuschneiden oder zu zerstören. Unberührt von diesem Verbot bleiben 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behörd-
lich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen, die aus wichtigen Gründen nicht zu anderer Zeit 
durchgeführt werden können. Grundsätzlich ist – auch außerhalb dieser Ausschlusszeiträume – 
eine Begleitung von Rodungsmaßnahmen sowie von Rück- oder Umbaumaßnahmen an Gebäuden 
etc. durch einen Biologen erforderlich, wenn potenzielle Quartiere (z. B. Spalten in verbliebenen 
Gehölzen oder Gebäuden als Quartiere für Eulen, Fledermäuse etc.) betroffen sein können.  
 
Die mit der Planung ermöglichte Weiterentwicklung einer bestehenden Gewerbenutzung ist im 
vorbereiteten Umfang nach derzeitigem Kenntnisstand unter artenschutzrechtlichen Aspekten 
insgesamt vollziehbar und vereinbar mit den Belangen des Artenschutzes. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass die Artenschutzthematik (hier insbesondere das Tötungsverbot) im Rahmen 
der konkreten Projektplanung und -umsetzung weiterhin zu berücksichtigen ist. 

6.4 Eingriffsregelung 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die Abwägung ein-
zustellen. Die Änderung oder Neufassung eines Bebauungsplans kann grundsätzlich Eingriffe in 
Natur und Landschaft vorbereiten. Es ist zu prüfen, ob die Maßnahme erforderlich und vertretbar 
im Rahmen der städtebaulichen Planungsziele ist. Hierzu wird auf die Darstellung der Planungszie-
le und -inhalte in dieser Begründung sowie den Umweltbericht verwiesen. 
 
Die vorliegende Planung mit dem wesentlichen Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung eines 
bereits seit Jahren bestehenden Raiffeisen-Standorts. Dabei sollen bereits weitgehend versiegelte 
Flächen weitergenutzt werden. Zudem werden im Norden und Osten des Plangebiets Pflanzvor-
gaben festgesetzt. Die Planung wird als grundsätzlich verträglich mit den Belangen von Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie unter dem Aspekt der Weiterentwicklung im Siedlungszu-
sammenhang als städtebaulich sinnvoll eingestuft.  
 
Im Rahmen des Umweltberichts (Teil II) zeigte sich im Ergebnis, dass im Sinne der Bestandsüber-
planung sowie unter Einbezug der Ausgangssituation und der formulierten Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen keine nachhaltigen 
Beeinträchtigungen verbleiben werden, die eine ergänzende rechnerische biotopwertbasierende 
Eingriffsbilanzierung erfordern. Im Vergleich zur bestehenden Rechtslage ist mit der Planung zu-
dem ein rechnerisch geringerer Eingriff in Natur und Landschaft verbunden, da die festgesetzten 
Anpflanzungsflächen von insgesamt mindestens 2.030 m² nach dem bestehenden vB-Plan „Am 
Bahnhof“ auf insgesamt ca. 2.460 m² erhöht wird (Summe der Anpflanzflächen A, B und C). 
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Externer Kompensationsbedarf besteht gemäß dem Umweltbericht nicht. Ein Bedarf an natur-
schutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen wird angesichts des erläuterten Planinhalts i. V. m. den 
örtlichen Rahmenbedingungen daher nicht gesehen.  

6.5 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Anpassung an Folgen des Klimawandels grundsätzlich 
fördern. Dieser Belang wird seit der sog. Klimaschutznovelle (2011) im BauGB besonders betont, 
eine höhere Gewichtung in der Gesamtabwägung geht hiermit aber nicht einher. 
 
Der vorliegende vB-Plan „Am Bahnhof“, 1. Änderung überplant eine bereits seit Jahrzehnten 
durch den Vorhabenträger für den Agrarhandel genutzte, weitgehend bebaute und versiegelte 
Fläche. Die Planung dient somit der gesicherten Weiternutzung und maßvollen Erweiterung eines 
vorhandenen und bereits entsprechend genutzten Gebiets, es werden im Vergleich zur bestehen-
den Situation geringe neue Baumöglichkeiten geschaffen. Die dauerhafte Absicherung der Wei-
ternutzung und Fortentwicklung eines bestehenden Raiffeisenstandorts trägt grundsätzlich zur 
Reduzierung weiterer Flächeninanspruchnahme im Außenbereich und der damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf das Ortsklima bei. Erhebliche Auswirkungen auf die gegebene orts-
klimatische Bedeutung des Plangebiets bzw. seines Umfelds sind mit Blick auf den bereits vorhan-
denen baulichen Bestand aufgrund der Planung aktuell nicht erkennbar. Vor dem Hintergrund der 
Planungsziele und der vorgesehenen Neuordnung und maßvollen Erweiterung wird von speziellen 
Regelungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf Bebauungsplanebene Abstand genom-
men. Bei der Errichtung von neuen Gebäuden und bei wesentlichen Änderungen an bestehenden 
Bauten sind die Vorgaben der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes zu beachten. Die Nutzung erneuerbarer Energien für die Versorgung des Stand-
orts selbst ist im Plangebiet möglich. Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
werden somit angemessen berücksichtigt.  

7. Bodenordnung und Flächenbilanz 

Maßnahmen der Bodenordnung werden nach heutigem Stand nicht erforderlich. Kosten für die 
Stadt sind nicht erkennbar. 
 
Flächenbilanz 

Teilfläche/Nutzung Fläche in m²*  

Gebiet für eine Agrarhandelsgenossenschaft (ca.) davon 23.600 m² 

Anpflanzungsflächen A (ca.) 

Anpflanzungsflächen B (ca.) 

Anpflanzungsflächen C (ca.) 

620 m² 

1.770 m² 

70 m² 

Versorgungsfläche, Zweckbestimmung Regen-/Löschwasserrückhaltebecken 
(ca.) 

700 m² 

Gesamtfläche Plangebiet ca. 24.300 m² 

* Werte gerundet auf Grundlage der Plankarte M 1:1.000 
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8. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Der Rat der Stadt Ennigerloh hat in seiner Sitzung am 08.6.2020 auf Antrag des Vorhabenträgers 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Bahnhof“, 1. Änderung beschlossen (siehe Beratungs-
vorlage DS-Nr. Ö 0887 / XVI und Niederschrift).  
 
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Bahnhof“, 1. Änderung hat im 
August/September 2020 (17.08.2020 – 18.09.2020) die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbar-
kommunen gemäß §§ 3(1), 4(1), 2(2) BauGB durchlaufen.  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr der Stadt Ennigerloh hat in öf-
fentlicher Sitzung am 03.05.2021 beschlossen, den Bebauungsplan gemäß §§ 3(2) und 4(2) BauGB 
öffentlich auszulegen (siehe Beratungsvorlage DS-Nr. Ö 0887 / XVI N 1 und Niederschrift). 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Bahnhof“, 1. Änderung hat vom 
29.11.2021 bis einschließlich zum 07.01.2022 die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbarkommunen gemäß 
§§ 3(2), 4(2), 2(2) BauGB durchlaufen. 
 
Zusammenfassend geht die Stadt davon aus, dass alle relevanten öffentlichen und privaten Belan-
ge im Rahmen der Bauleitplanung zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden können. 
Zur Abwägung wird über die Begründung hinaus auch Bezug genommen auf die Unterlagen der 
Verwaltung für die Beratungen des Rats der Stadt Ennigerloh und seines Fachausschusses sowie 
auf die jeweiligen Sitzungsniederschriften. Auf die Beratungs- und Abwägungsunterlagen des Rats 
der Stadt Ennigerloh bzw. seines Fachausschusses wird ausdrücklich Bezug genommen. 
 
 
 
Ennigerloh, im Dezember 2022 


